
Fast täglich sind aus allen Teilen Eu-
ropas Nachrichten über »ethnische
Konflikte« zu vernehmen: Die bas-

kische Terrororganisation ETA bombt für
die vollkommene Loslösung von Spa-
nien, die verschiedenen korsischen Sepa-
ratistengruppen ermorden als Abweichler
deklarierte Mitstreiter – wie die beiden
Autoren des Buches Pour solde de tout
compte – in Nordirland müssen Kinder
auf dem Weg zur Schule durch Polizei
und Militär vor Anschlägen der rivalisie-
renden religiösen Gruppen geschützt
werden. Obgleich jeder dieser Konflikte
eine sehr unterschiedliche Geschichte hat
und ihnen sehr unterschiedliche Aus-
gangssituationen zu Grunde liegen, ist ih-
nen eines gemein: In allen Fällen ist eine
Lösung vom Nationalstaat Gegenstand
der Auseinandersetzung – sei das konkre-
te Ziel eine personale oder kulturelle Au-
tonomie, sei es eine territoriale Autono-
mie oder auch die Separation. Und es sind
in allen Fällen Konflikte, in denen eine
Minderheit Rechte für sich einfordert.
Im Laufe der europäischen Nachkriegsge-
schichte hat es vielfältige innerstaatliche
wie europäische Versuche zur Lösung der-
artiger Konflikte gegeben, die sich sowohl
auf dem politischen wie auf dem rechtli-
chen Feld bewegten und bis heute noch be-

wegen. Grundsätzlich sind zwei konkurrie-
rende Problemlösungsansätze zu unter-
scheiden.1 Auf der einen Seite findet sich
der zumeist mit dem Terminus des Minder-
heitenschutzes versehene menschenrechtli-
che Ansatz, der sich am Individuum orien-
tiert und sich auf dieses als Rechtssubjekt
bezieht. In der politischen Tradition der
Aufklärung sollen Diskriminierungen aller
Art durch Schaffung eines rechtlichen
Schutzsystems verhindert werden. Das po-
litische Ziel ist die Überwindung historisch
bedingter Ungleichheit durch politische
und soziale Integration in bestehende ge-
sellschaftliche Kontexte.
Den Widerpart dieses Modells bildet der
kollektivrechtlich argumentierende Ethni-
sierungsansatz des Volksgruppenrechts, der
auf einem völkisch-antiegalitären Funda-
ment fußt. Hier wird das Gleichheitspostu-
lat grundsätzlich abgelehnt und von einer
essentialistischen ethnischen Differenz von
Menschen ausgegangen, ja sogar von einer
»ethnischen Determinierung« gesprochen,
die allem politischen und sozialen Handeln
zu Grunde liege.2 Im Mittelpunkt steht hier
die als natürliche Gemeinschaft verstande-
ne „ethnische Schicksalsgruppe“3. Dem
Verständnis eines Volkes als »ethnos« und
nicht als »demos« folgend sollen die einge-
forderten Sonderrechte nur für autochthone
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Minderheiten gelten, also für solche, die als
Staatsangehörige ihres Wohnsitzstaates be-
reits über die gleichen Rechte verfügen,
wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger
auch. Somit soll ein Volksgruppenrecht
stets nur für »andersvölkische« Angehöri-
ge des jeweiligen »Mehrheitsstaates« gel-
ten, die faktisch nach Gesetzeslage als
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger nicht
diskriminiert und somit in ihrer Lebensaus-
übung nicht strukturell-administrativ be-
einträchtigt werden, und nicht für Flücht-
linge oder Migrantinnen und Migranten.
Ziel ist damit die Segregation von Men-
schen nach ethnisch-völkischen, sprachli-
chen, kulturellen und bisweilen auch »ras-
sischen« Kriterien durch die Schaffung ei-
nes Systems kollektiver Sonderrechte.
In Bezug zueinander stehen die beiden
Konzepte, weil sie scheinbar das gleiche
Ziel verfolgen: Den Schutz vor Diskrimi-
nierung – in einem Fall soll das Individu-
um, im anderen die Gruppe geschützt wer-
den. Mit dem Unterschied allerdings, dass
das individualrechtliche Modell die
Gleichheit der Menschen als Prämisse und
zum Ziel hat, das kollektivrechtliche Sys-
tem dagegen von der Ungleichheit ausgeht
und eine Ungleichbehandlung durch völ-
kisch-kollektive Sonderrechte etablieren
möchte.

Ethnische Homogenität
und völkische Ungleichheit

In der Praxis werden die Begriffe »(nationa-
le) Minderheit« und »Volksgruppe« im
deutschen Sprachraum oft synonym ver-
wandt. In den europäischen Verkehrsspra-
chen Englisch und Französisch gibt es le-
diglich Äquivalente zum Begriff der »Min-
derheit« (minority, minorité), der Begriff
der »Volksgruppe« hat keine Entsprechun-
gen und wird von völkischer Seite stets nur
durch mehr oder minder absurde sprachli-
che Hilfskonstruktionen zu übersetzen ver-
sucht. Die unterschiedlichen Begriffstradi-
tionen weisen auf die Problematik des ana-
logen Gebrauchs der Begriffe hin. Der
»Minderheitenschutz« geht auf die religiös
ausgerichteten Schutzmechanismen wäh-
rend des ausgehenden Spätmittelalters und
der beginnenden frühen Neuzeit zurück, de-
ren Ursache die durch die Reformation aus-
gelöste Spaltung des Christentums war. Der
Begriff der »Volksgruppe« hingegen wurde
erst in der Weimarer Republik geprägt. Mit
dem Volksgruppenbegriff sollte auf interna-
tionalem Parkett der – wie der Volkstums-
theoretiker Max Hildebert Boehm es formu-
liert hatte – Theorie des „eigenständigen
Volkes“ ein Rechtssystem zur Seite gestellt
werden, um so gegen die Versailler Ord-
nung und gegen das demokratische Minder-
heitenschutzsystem des Völkerbundes zu
opponieren.4
Das Volksgruppenkonzept bezieht sich auf
die im deutschen Sprachraum wesentlich
von Herder entwickelte Volkskonzeption

und politisiert dessen kulturellen Ansatz,
da eine raumordnerische Konsequenz aus
der kulturellen Teilung der Menschheit in
Völker und Volksgruppen gezogen werden
soll. Soziale und politische Konflikte wer-
den dabei naturalisiert und in einen ethni-
schen Entstehungszusammenhang gerückt.
Indem Ethnizität als essentielle Kategorie
gedacht wird und zum höchsten Gut des
»menschlichen Wesens« avanciert, besteht
das politische Ziel der Volksgruppentheorie
in einer kompletten sozialen und politi-
schen Segregation von Menschen entlang
ethnischer Kriterien sowie in der Schaffung
separierter Ethnoregionen für die einzelnen

Volksgruppen: „Betont wird die ethnisch-
kulturelle Homogenität der Bevölkerung,
oder zumindest ihre kulturelle-mentalitäts-
mäßige Ähnlichkeit bis hin zur gemeinsa-
men Betroffenheit durch negative Einwir-
kungen von außen. Davon ausgehend wird
die Gleichartigkeit der Interessen der Be-
troffenen gegenüber anderen Regionen
oder dem übergeordneten System behaup-
tet.“5

Auf allen gesellschaftlichen und politi-
schen Ebenen sollen ethnische Parallel-
strukturen geschaffen werden, die im ersten
Schritt zu einer sozialen Segmentierung in-
nerhalb der jeweiligen nationalen Gesell-
schaft führen, im zweiten zu einer durch
fiskalische Eigenständigkeit gestützten po-

litischen Autonomie. Die gesellschaftliche
Separation soll dabei wesentlich durch die
Etablierung autonomer Strukturen auf so-
zialer, kultureller, sprachlicher, bildungs-
politischer und religiöser Ebene erreicht
werden, die den ethnischen Differenzie-
rungskriterien folgen sollen. Ein Element
einer derartigen Politik wäre beispielswei-
se die Einrichtung von autonomen Schulen
für Angehörige der autochthonen Minder-
heiten, in denen diesen (als Staatsangehöri-
ge des jeweiligen Nationalstaates) auf-
grund der ihnen zugeschriebenen differen-
ten »Volkszugehörigkeit« eine kollektive
Separatidentität vermittelt werden soll –
was keinesfalls zu verwechseln ist mit
sprachlichen oder bildungspolitischen
Maßnahmen für Angehörige allochthoner
Minderheiten, die der Verbesserung der
Kommunikationsfähigkeit wie der gesell-
schaftlichen Integration dienen. Die politi-
sche Separation der »Volksgruppenräume«
ist vor allem eine Frage der Zeit, da sich die
Unabhängigkeit der sozial konstruierten
und infolgedessen schrittweise konstituie-
renden »autonomen Ethnoregionen« auch
auf Hoheitskompetenzen im Bereich der
Legislative, der Exekutive und der Judikati-
ve beziehen soll. Die völkisch definierten,
regional strukturierten Räume sollen in al-
len Belangen autonom handeln und peu à
peu aus den sozialen und politischen Bezü-
gen des Nationalstaates isoliert werden,
was letztlich die Herausbildung von ethni-
schen Großraumgettos und damit die
Schaffung von „Volksgruppenzoos“ (Karl
Heinz Roth) bedeutet.
Das politische Ziel der Volksgruppenpolitik
ist dabei die Zerschlagung aller ethnisch
»nicht-homogenen« Nationalstaaten (was
beispielsweise faktisch die vollständige
Auflösung Belgiens oder die Separierung
von mehr als einem Drittel des französi-
schen Staatsgebietes zur Folge hätte) und
die Schaffung einer ethnoregionalen Struk-
tur mit autonomen Volksgruppenräumen im
Rahmen einer europäischen Ethnoföderati-
on.6 In einem solchen ethnoregionalen Eu-
ropa würden die Regionen kategorisch völ-
kisch definiert, zur natürlichen Heimat stili-
siert und – wie Undine Ruge in einer Ver-
gleichsuntersuchung zu verschiedenen
»Europa der Regionen«-Konzepten heraus-
gearbeitet hat – als organisch gedachte klei-
ne Einheiten zur Identifikationsfläche einer
ethnoföderalen »Nation Europa«.7
Innerhalb Europas wird so ein nach Völ-
kern und Volksgruppen gegliederter Ver-
bund ethnisch homogener Regionen gefor-
dert, der „nicht komplementär sondern als
Gegenmodell zur Europäischen Integrati -
on“ zu verstehen ist.8 Das ethnoregionale
Konzept zielt auf die Revision der Staats-
grenzen, die aufgehoben und nach ethni-
schen Kriterien neu gezogen werden sol-
len. Ziel ist die Schaffung eines neuen eu-
ropäischen Reiches, in dem „machtstaatli-
ches Handeln nach außen mit einer autori-
tären Formierung nach innen“ verbunden
werden soll.9 Insofern ist Max Gallo zuzu-
stimmen, der die völkischen Reichsvorstel-
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lungen und ethnoregionalen Europakon-
zepte als das Ende der demokratischen und
republikanischen Partizipationsgesell-
schaft beschreibt: „Die ethnischen Natio-
nalisten werden ein mafiöses, rassistisches
und fremdenfeindliches Europa erreichen.
Ich ziehe dem Europa der Regionen ein Eu-
ropa der Nationen vor, weil ich glaube,
dass nur die republikanische Nation eine
Nation sein kann, die Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit überwindet und die freie
Entscheidung des Individuums ermög-
licht.“10

Revision der europäischen
Nachkriegsordnung

Die von der Volksgruppentheorie erstrebte
Etablierung antidemokratischer Standards
im europäischen Ordnungszusammenhang
stellt eine immense Bedrohung der europäi-
schen Nachkriegsordnung dar. Völkische
Theoreme aus dem Umfeld der »Konserva-
tiven Revolution« und des Nationalsozialis-
mus werden mit dem Ziel positiv rezipiert,
sie politisch umzusetzen. Diese Entwick-
lung birgt die Gefahr, dass die jetzige politi-
sche Ordnung in Europa durch ein von
rechtsextremer Seite forciertes völkisch-
hierarchisches Modell ersetzt werden könn-
te – dies zeigt exemplarisch die Entwick-
lung in Österreich, wo während der Regie-
rungsbeteiligung der rechtsextremen FPÖ
der »Volksgruppenschutz« offiziell als
Staatszielbestimmung in die Verfassung
aufgenommen worden ist.
Besondere Bedeutung erlangt die Analyse
der Volksgruppenkonzepte vor allem des-
halb, weil mit der Europäischen Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen vom
5. November 1992 und dem Rahmenüber-
einkommen zum Schutz nationaler Minder-
heiten vom 1. Februar 1995 inzwischen
zwei europäische Rechtsinstrumente vorlie-
gen, die neben individualrechtlichen
Aspekten auch auf kollektivrechtliche Re-
gelungen im Sinne der Volksgruppentheorie
zurückgreifen – freilich ohne den deutschen
Terminus »Volksgruppe« expressis verbis
zu gebrauchen. Die nach dem Zweiten
Weltkrieg sowohl politisch wie rechtlich be-
stehende Ablehnung solcher kollektivrecht-
licher Regelungen – eine der zentralen in-
ternationalen Reaktionen auf die von den
Nationalsozialisten praktisch exekutierte
Volksgruppenpolitik – droht damit aufzu-
weichen. Im partikulären, auf europäischer
Ebene gültigen Völkerrecht gibt es bereits
Tendenzen einer »Ethnisierung«. Das Kon-
zept der kollektiven Sonderrechte beginnt
auf der Ebene des für die Mitgliedsstaaten
des Europarates geltenden Völkerrechts das
Prinzip des individuellen Antidiskriminie-
rungsschutzes mindestens zu ergänzen,
wenn nicht gar zu ersetzen.11 Mit der Spra-
chencharta beispielsweise ist ein System
entwickelt worden, dass nicht mehr aus-
schließlich an menschenrechtlichen Anti-
diskriminierungsvorgaben orientiert ist. So

wird darin der aktive Ausbau der Sprachen
der autochthonen Minderheiten bzw. Volks-
gruppen als völkische Kollektive prokla-
miert.12 In Artikel 1a heißt es programma-
tisch: „Im Sinne dieser Charta bezeichnet
der Ausdruck »Regional- oder Minderhei-
tensprachen« Sprachen, die herkömmli-
cherweise in einem bestimmten Gebiet ei-
nes Staates von Angehörigen dieses Staates
gebraucht werden, die eine Gruppe bilden,
deren Zahl kleiner ist als die der übrigen
Bevölkerung des Staates, und die sich von
der (den) Amtssprache(n) dieses Staates
unterscheiden; er umfasst weder Dialekte
der Amtssprache(n) des Staates noch die

Sprachen von Zuwanderern“ (Herv. d.
Verf.). Die Bestimmungen der Europäi-
schen Charta der Regional- oder Minder-
heitensprachen sind völkerrechtlich, also
gegenüber den Vertragsstaaten, verbindlich,
wirken im innerstaatlichen Bereich jedoch
nicht unmittelbar, weil sie erst durch juristi-
sche Bestimmungen in innerstaatliches
Recht umgesetzt werden müssen.
Im Rahmenübereinkommen zum Schutz na-
tionaler Minderheiten wurden die sprach-
rechtlichen Bestimmungen noch um die
Verpflichtung ergänzt, dass die Minderhei-
tensprachen künftig „ohne Eingriffe öffent-
licher Stellen und ohne Rücksicht auf Lan-
desgrenzen“ zum Einsatz kommen können
sollen (Art.9 Abs.1). Die den nationalen

Minderheiten gewährten Rechte werden im
Vergleich zur Europäischen Charta der Re-
gional- oder Minderheitensprachen durch
das Rahmenübereinkommen zum Schutz na-
tionaler Minderheiten insgesamt erheblich
ausgeweitet:13 „Die Vertragsparteien ver-
pflichten sich, erforderlichenfalls angemes-
sene Maßnahmen zu ergreifen, um in allen
Bereichen des wirtschaftlichen, sozialen,
politischen und kulturellen Lebens die voll-
ständige und tatsächliche Gleichheit zwi-
schen den Angehörigen einer nationalen
Minderheit und den Angehörigen der Mehr-
heit zu fördern“ (Art.4 Abs.2). Ferner wur-
de festgelegt, dass die Bedingungen zu för-
dern seien, die es „Angehörigen nationaler
Minderheiten ermöglichen, ihre Kultur zu
pflegen und weiterzuentwickeln und die we-
sentlichen Bestandteile ihrer Identität,
nämlich ihre Religion, ihre Sprache, ihre
Traditionen und ihr kulturelles Erbe, zu be-
wahren“ (Art.5 Abs.1). Nachdem das be-
reits am 10. November 1994 vom Minister-
rat beschlossene Rahmenübereinkommen
schließlich von 12 der 41 Mitgliedstaaten
ratifiziert worden war, trat es als völker-
rechtlich verbindlicher Vertrag in Kraft. Die
Südtiroler Volksgruppentheoretikerin Beate
Sibylle Pfeil stellte daraufhin zustimmend
fest: „In Zukunft könnte das Übereinkom-
men dann zum konstituierenden Element ei-
nes umfassenden europäischen Minderhei-
tenschutzsystems werden, zusammen mit
der Europäischen Charta der Regional-
oder Minderheitensprachen, dem in Auf-
trag gegebenen Zusatzprotokoll zur Euro -
päischen Menschenrechtskonvention und
einer – derzeit erst diskutierten – Autono-
mie-Konvention.“14

Abschied
vom Gleichheitspostulat?

Das Streben nach einer solchen Autonomie-
Konvention verweist deutlich auf die histo-
rischen Bezüge der Volksgruppenpolitik:
Das Konzept der »Nationalen Autonomie«
– wie auch der programmatische Titel eines
Buches von Theodor Veiter von 1938 laute-
te. Veiter, der später zum einflussreichsten
und bedeutendsten Volksgruppentheoreti-
ker der Nachkriegszeit avancierte, entwi-
ckelt darin eine Rangfolge der „Formen des
Volksgruppenrechtes“, an dessen Spitze er
die »Nationale Autonomie« sah, die ihm als
„dem Wesen des Volkstums gemäßeste Re-
gelung des Volksgruppenrechtes“ galt. Die-
se »Nationale Autonomie« sei erreicht,
wenn die Rechtspersönlichkeit der Volks-
gruppe anerkannt, sie mit eigener Gesetzge-
bungs- und Selbstverwaltungskompetenz
ausgestattet werde und zudem ihre territo-
riale Autonomie verwirklicht sei.15

Den rechtlichen Ordnungsrahmen für das
Konzept der »Nationalen Autonomie« bil-
dete seinerzeit jedoch nicht eine aus dem
völkerrechtlichen Kontext herrührende
Norm – die völkerrechtliche Ordnung war
durch das liberale Minderheitenrecht des
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Völkerbundes geprägt – sondern aus-
schließlich das innerstaatliche Recht der je-
weiligen Staaten, denn es gab „keine völ-
kerrechtliche Bestimmung, durch welche
kollektive (Persönlichkeits-)Rechte einer
Volksgruppe, die sich als ein Anspruch in-
ternationalen Rechtes darstellen, unmittel-
bar begründet würden“ , wie auch Veiter
zutreffend betont.16 Die Autonomiekonzep-
tionen der Zwischenkriegszeit waren gegen
die Regelungen der Pariser Vorortverträge
gerichtet und zielten auf die Aufhebung der
liberal-demokratischen Minderheiten-
schutzkonzeptionen unter der Ägide des
Völkerbundes – Konzeptionen, die auf den

Schutz vor Diskriminierung abgestellt hat-
ten und in deren Zentrum das Individuum
stand.
Wenn heute von völkischer Seite erneut ver-
sucht wird, eine Autonomie-Konvention im
europäischen Rahmen als Rechtsinstrument
zu verankern, muss dieser historische Kon-
text mitgedacht werden. Mehr noch: was
den Volksgruppentheoretikern von einst
vergönnt blieb – das Volksgruppenrecht
wurde niemals allgemeingültiges Völker-
rechtsinstrument – könnte unter veränder-
ten Vorzeichen in der Zukunft wirkungs-
mächtig werden. Und dabei steht die völki-
sche Fundierung des Volksgruppenrechts
ebenso außer Zweifel, wie seine antiliberale
und antibürgerliche Stoßrichtung. Eine

Stoßrichtung, bei der die politische Ent-
wicklung nicht nur hinter die europäische
Ordnung von Potsdam und Versailles zu-
rückfiele, sondern sogar hinter die Errun-
genschaften der Französischen Revolution
und der Aufklärung – und hier insbesondere
hinter das Postulat der Gleichheit aller
Menschen.
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